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RESOLUTION 65/97

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/421,
Ziff. 11)5.

65/97. Internationale Zusammenarbeit bei der 
friedlichen Nutzung des Weltraums

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/122 vom
13. Dezember 1996, 54/68 vom 6. Dezember 1999, 59/2 vom
20. Oktober 2004, 61/110 und 61/111 vom 14. Dezember
2006, 62/101 vom 17. Dezember 2007, 62/217 vom 22. De-
zember 2007 und 64/86 vom 10. Dezember 2009,

zutiefst überzeugt von dem gemeinsamen Interesse der
Menschheit an der Förderung und Ausweitung der Erfor-
schung und Nutzung des Weltraums, die Sache der gesamten
Menschheit sind, zu friedlichen Zwecken sowie an der Fort-
setzung der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwach-
senden Nutzen teilhaben zu lassen, und von der Wichtigkeit
der internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich, für
die die Vereinten Nationen auch in Zukunft ein Angelpunkt
sein sollen,

in Bekräftigung der Wichtigkeit der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Weiterentwicklung der Herrschaft des
Rechts, einschließlich der einschlägigen Normen des Welt-
raumrechts und deren wichtiger Rolle für die internationale
Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Welt-
raums für friedliche Zwecke, sowie der Wichtigkeit des Bei-
tritts von so vielen Staaten wie möglich zu internationalen
Verträgen, die die friedliche Nutzung des Weltraums fördern,
um die neuen Herausforderungen, insbesondere diejenigen
für die Entwicklungsländer, zu bewältigen, 

ernsthaft besorgt über die Möglichkeit eines Wettrüs-
tens im Weltraum und eingedenk der Bedeutung des Arti-
kels IV des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der
Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des
Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmels-
körper6 (Weltraumvertrag),

in der Erkenntnis, dass alle Staaten, insbesondere die
führenden Raumfahrtnationen, als wesentliche Vorausset-
zung für die Förderung und Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Welt-
raums für friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum beitragen sollen,

sowie in der Erkenntnis, dass die Frage des Weltraum-
mülls für alle Nationen von Belang ist,

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendungen so-
wie bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftli-
chen Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammen-
arbeit beitragen, sowie der Wichtigkeit einer Weiterentwick-
lung des rechtlichen Rahmens zur Stärkung der internationa-
len Zusammenarbeit auf diesem Gebiet,

überzeugt von der Notwendigkeit, die Nutzung der
Weltraumtechnik zur Umsetzung der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen7 zu fördern,

ernsthaft besorgt über die verheerenden Auswirkungen
von Katastrophen8,

in dem Wunsche, die internationale Koordinierung und
Zusammenarbeit im Bereich des Katastrophenmanagements
und der Notfallmaßnahmen weltweit zu verbessern, indem es
allen Ländern ermöglicht wird, verstärkt auf weltraumge-
stützte Dienste zuzugreifen und sie zu nutzen, und indem der
Kapazitätsaufbau und die institutionelle Stärkung im Bereich
des Katastrophenmanagements, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, gefördert wird,

zutiefst davon überzeugt, dass die Nutzung der Welt-
raumwissenschaft und -technik und ihre Anwendungen in Be-
reichen wie Telemedizin, Teleunterricht, Katastrophenmana-
gement, Umweltschutz und andere Anwendungen auf dem
Gebiet der Erdbeobachtung dazu beitragen, die Ziele der
Weltkonferenzen der Vereinten Nationen zu verschiedenen
Aspekten der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ent-
wicklung, insbesondere die Beseitigung der Armut, zu ver-
wirklichen,

in dieser Hinsicht davon Kenntnis nehmend, dass auf
dem Weltgipfel 2005 die wichtige Rolle von Wissenschaft
und Technologie bei der Förderung einer nachhaltigen Ent-
wicklung anerkannt wurde9,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
friedliche Nutzung des Weltraums über seine dreiundfünf-
zigste Tagung10,

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedli-
che Nutzung des Weltraums („Weltraumausschuss“) über sei-
ne dreiundfünfzigste Tagung10;

2. stimmt darin überein, dass der Weltraumausschuss
auf seiner vierundfünfzigsten Tagung unter Berücksichtigung
der Belange aller Länder, insbesondere der Entwicklungslän-
der, die von dem Ausschuss auf seiner dreiundfünfzigsten Ta-
gung empfohlenen Sachpunkte behandeln soll11; 

5 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von dem Vertreter Rumäniens (im Namen der Ple-
nararbeitsgruppe für internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen
Nutzung des Weltraums).
6 United Nations, Treaty Series, Vol. 610, Nr. 8843. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 1967; öBGBl. Nr. 103/1968;
AS 1970 87.

7 Siehe Resolution 55/2.
8 „Katastrophe“ bezieht sich auf Natur- oder Technologiekatastrophen.
9 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 60.
10 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 20 (A/65/20).
11 Ebd., Ziff. 339.
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3. stellt fest, dass der Unterausschuss Recht des Aus-
schusses für die friedliche Nutzung des Weltraums auf seiner
neunundvierzigsten Tagung seine Tätigkeit entsprechend
dem Auftrag der Generalversammlung in ihrer Resolution
64/86 fortgesetzt hat12;

4. stimmt darin überein, dass der Unterausschuss
Recht auf seiner fünfzigsten Tagung unter Berücksichtigung
der Belange aller Länder, insbesondere der Entwicklungslän-
der, die von dem Weltraumausschuss empfohlenen Sach-
punkte behandeln und die von ihm empfohlenen Arbeitsgrup-
pen wieder einberufen soll13;

5. fordert diejenigen Staaten, die noch nicht Ver-
tragsparteien der internationalen Verträge zur Regelung der
Nutzung des Weltraums14 geworden sind, nachdrücklich auf,
zu erwägen, diese Verträge gemäß ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften zu ratifizieren oder ihnen beizutreten und
sie in ihr innerstaatliches Recht zu übernehmen; 

6. stellt fest, dass der Unterausschuss Wissenschaft
und Technik des Ausschusses für die friedliche Nutzung des
Weltraums auf seiner siebenundvierzigsten Tagung seine Tä-
tigkeit entsprechend dem Auftrag der Generalversammlung
in ihrer Resolution 64/86 fortgesetzt hat15;

7. stimmt darin überein, dass der Unterausschuss
Wissenschaft und Technik auf seiner achtundvierzigsten Ta-
gung unter Berücksichtigung der Belange aller Länder, insbe-
sondere der Entwicklungsländer, die von dem Weltraumaus-
schuss empfohlenen Sachpunkte behandeln und die von ihm
empfohlenen Arbeitsgruppen wieder einberufen soll16;

8. stellt anerkennend fest, dass einige Staaten über
nationale Mechanismen bereits freiwillige Maßnahmen zur
Eindämmung des Weltraummülls durchführen, die mit den
Leitlinien für die Eindämmung des Weltraummülls des Inter-
institutionellen Koordinierungsausschusses für Weltraum-
müll und den von der Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 62/217 gebilligten Leitlinien für die Eindämmung des
Weltraummülls des Ausschusses für die friedliche Nutzung
des Weltraums17 im Einklang stehen;

9. bittet die anderen Staaten, über die maßgeblichen
nationalen Mechanismen die Leitlinien für die Eindämmung
des Weltraummülls des Ausschusses für die friedliche Nut-
zung des Weltraums17 umzusetzen;

10. hält es für unerlässlich, dass die Staaten dem Pro-
blem der Zusammenstöße von Weltraumgegenständen, na-
mentlich solchen, die nukleare Energiequellen verwenden,
mit Weltraummüll ebenso mehr Beachtung schenken wie an-
deren Aspekten des Weltraummülls, fordert die Fortsetzung
der einzelstaatlichen Forschungsarbeiten über diese Frage,
die Entwicklung besserer Technologien zur Überwachung
von Weltraummüll und die Zusammenstellung und Verbrei-
tung von Daten über Weltraummüll, vertritt außerdem die
Auffassung, dass dem Unterausschuss Wissenschaft und
Technik im Rahmen des Möglichen Informationen darüber
zur Verfügung gestellt werden sollen, und ist sich darüber ei-
nig, dass es internationaler Zusammenarbeit bedarf, damit
vermehrt geeignete und kostengünstige Strategien zur Mini-
mierung der Auswirkungen von Weltraummüll auf künftige
Raumfahrtmissionen erarbeitet werden können;

11. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden
Raumfahrtnationen, nachdrücklich auf, als wesentliche Vor-
aussetzung für die Förderung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für
friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum beizutragen;

12. billigt das Programm der Vereinten Nationen für
Raumfahrtanwendungen für das Jahr 2011, das der Sachver-
ständige für Raumfahrtanwendungen dem Weltraumaus-
schuss vorgeschlagen und das dieser gebilligt hat18;

13. begrüßt die von dem Internationalen Ausschuss
für globale Satellitennavigationssysteme erzielten Fortschrit-
te im Hinblick auf die Kompatibilität und Interoperabilität der
globalen und regionalen weltraumgestützten Systeme für Po-
sitionsbestimmung, Navigation und Zeitbestimmung sowie
bei der Förderung des Einsatzes globaler Satellitennaviga-
tionssysteme und ihrer Integration in die nationale Infrastruk-
tur, insbesondere in den Entwicklungsländern, und nimmt mit
Befriedigung davon Kenntnis, dass der Internationale Aus-
schuss seine fünfte Tagung, die gemeinsam von Italien und
der Europäischen Kommission ausgerichtet wurde, vom
18. bis 22. Oktober 2010 in Turin (Italien) abhielt;

12 Ebd., Kap. II.D, und A/AC.105/942.
13 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 20 (A/65/20), Ziff. 228-231.
14 Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des
Mondes und anderer Himmelskörper (United Nations, Treaty Series,
Vol. 610, Nr. 8843. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl.
1969 II S. 1967; öBGBl. Nr. 103/1968; AS 1970 87), Übereinkommen
über die Rettung und Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückga-
be von in den Weltraum gestarteten Gegenständen (United Nations,
Treaty Series, Vol. 672, Nr. 9574. Amtliche deutschsprachige Fassun-
gen: dBGBl. 1971 II S. 237; öBGBl. Nr. 110/1970; AS 1970 95), Über-
einkommen über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Welt-
raumgegenstände (United Nations, Treaty Series, Vol. 961, Nr. 13810.
Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1975 II S. 1209; LGBl.
1980 Nr. 59; öBGBl. Nr. 162/1980; AS 1974 784), Übereinkommen
über die Registrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen
(United Nations, Treaty Series, Vol. 1023, Nr. 15020. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1979 II S. 650; LGBl. 1999 Nr. 67;
öBGBl. Nr. 163/1980; AS 1978 240) und Übereinkommen zur Regelung
der Tätigkeiten von Staaten auf dem Mond und anderen Himmelskör-
pern (United Nations, Treaty Series, Vol. 1363, Nr. 23002. Amtliche
deutschsprachige Fassung: öBGBl. Nr. 286/1984).
15 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 20 (A/65/20), Kap. II.C, und A/AC.105/958.
16 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 20 (A/65/20), Ziff. 170 und 171.

17 Ebd., Sixty-second Session, Supplement No. 20 (A/62/20), Ziff. 117
und 118 und Anhang.
18 Ebd., Sixty-fifth Session, Supplement No. 20 (A/65/20), Ziff. 79, und
A/AC.105/969, Abschn. II und III und Anhang III.
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14. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten, die im Rahmen der Plattform der Vereinten Nationen
für raumfahrtgestützte Informationen für Katastrophenmana-
gement und Notfallmaßnahmen (UN-SPIDER) bei der Durch-
führung des Arbeitsplans des UN-SPIDER-Programms für
den Zweijahreszeitraum 2010-201119 erzielt wurden, insbe-
sondere von der Arbeit des Büros der UN-SPIDER in Bonn
(Deutschland), das eine systematische Zusammenstellung
sachdienlicher Informationen in Bezug auf Katastrophen erar-
beitet und für alle Endnutzer zugänglich macht, sowie der Ar-
beit der Bediensteten der UN-SPIDER in Wien, die alle Pro-
grammaktivitäten koordinieren, einschließlich der Arbeit der
regionalen Unterstützungsbüros, und legt den Mitgliedstaaten
nahe, der UN-SPIDER auf freiwilliger Basis jede erforderliche
Unterstützung, einschließlich finanzieller Unterstützung, zu
gewähren, damit sie den Arbeitsplan ausführen kann; 

15. begrüßt und anerkennt, dass die Regierung Chinas
und das Sekretariats-Büro für Weltraumfragen am 17. Juni
2010 ein Gastlandabkommen betreffend die Einrichtung ei-
nes Büros der UN-SPIDER in Beijing unterzeichneten, und
begrüßt, dass im Einklang mit Resolution 61/110 der Gene-
ralversammlung in mehreren Ländern regionale Unterstüt-
zungsbüros eingerichtet wurden, um die Durchführung der
Aktivitäten des UN-SPIDER-Programms zu unterstützen20;

16. stimmt darin überein, dass das Büro für Weltraum-
fragen im Rahmen der vorhandenen Ressourcen die Koordi-
nierung des UN-SPIDER-SpaceAid-Rahmens mit den Me-
chanismen und Initiativen, die zur Unterstützung von Maß-
nahmen bei Notfällen raumfahrtgestützte Informationen zur
Verfügung stellen, gewährleisten und damit Doppelarbeit
vermeiden soll; 

17. stellt mit Befriedigung fest, dass die afrikanischen
Regionalzentren für Ausbildung auf dem Gebiet der Welt-
raumwissenschaft und -technik in Französisch und Englisch,
mit Sitz in Marokko beziehungsweise Nigeria, sowie das
Ausbildungszentrum für Weltraumwissenschaft und -technik
in Asien und im Pazifik und das Regionale Ausbildungszen-
trum für Weltraumwissenschaft und -technik für Lateinameri-
ka und die Karibik, die den Vereinten Nationen angegliedert
sind, ihre Ausbildungsprogramme im Jahr 2010 fortgesetzt
haben, und stimmt darin überein, dass die regionalen Zentren
dem Weltraumausschuss weiterhin über ihre Aktivitäten Be-
richt erstatten sollen;

18. betont, dass die regionale und interregionale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Weltraumaktivitäten un-
verzichtbar ist, um die friedliche Nutzung des Weltraums zu
stärken, den Staaten beim Ausbau ihrer Raumfahrtkapazitä-
ten behilflich zu sein und zur Erreichung der Ziele der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen7 beizutragen, und
befürwortet zu diesem Zweck einen interregionalen Dialog
über Weltraumfragen zwischen den Mitgliedstaaten;

19. stellt in dieser Hinsicht fest, dass Konferenzen und
sonstige Mechanismen eine wichtige Rolle bei der Stärkung
der regionalen und internationalen Zusammenarbeit zwischen
den Staaten spielen, darunter die Konferenz afrikanischer
Führer über Weltraumwissenschaft und -technik im Dienste
einer nachhaltigen Entwicklung, das Asiatisch-Pazifische
Regionalforum der Weltraumorganisationen, die Asiatisch-
Pazifische Organisation für Weltraumzusammenarbeit und
die Panamerikanische Weltraumkonferenz; 

20. nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass seit
der Verabschiedung der Erklärung von San Francisco de Qui-
to durch die fünfte Panamerikanische Weltraumkonferenz im
Juli 2006 mehr Staaten in der lateinamerikanisch-karibischen
Region nationale Weltraumbehörden zivilen Charakters ein-
gerichtet und so den Grundstein für eine erweiterte regionale
Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums
gelegt haben, und erinnert daran, dass die Staaten in der la-
teinamerikanisch-karibischen Region in der Erklärung gebe-
ten wurden, unter anderem „nationale Weltraumbehörden
einzurichten, um den Grundstein für eine regionale Institution
für Zusammenarbeit zu legen“;

21. begrüßt mit Genugtuung die Organisation der
sechsten Panamerikanischen Weltraumkonferenz vom 15. bis
19. November 2010 in Pachuca (Mexiko) durch die Regie-
rung Mexikos und stellt mit Befriedigung fest, dass die vorge-
sehenen Ergebnisse der Konferenz auf eine stärkere Beteili-
gung des akademischen, des öffentlichen und des privaten
Sektors sowie der Jugend- und der nichtstaatlichen Organisa-
tionen an den regionalen und internationalen Programmen
und Projekten gerichtet sind, die die Weltraumwissenschaft
und -technik zur Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen und wissenschaftlichen Entwicklung der Region
einsetzen;

22. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf und
bittet die internationalen Organisationen, sich aktiv an den
vier Ausschüssen zu beteiligen, die während der sechsten
Panamerikanischen Weltraumkonferenz zusammentreten;

23. unterstreicht die Notwendigkeit, stärkeren Nutzen
aus der Raumfahrttechnik und ihren Anwendungen zu ziehen
und zu einer geordneten Ausweitung der Weltraumtätigkeiten
beizutragen, die einem dauerhaften Wirtschaftswachstum und
einer nachhaltigen Entwicklung in allen Ländern förderlich
sind, einschließlich der Abmilderung von Katastrophenfol-
gen, insbesondere in den Entwicklungsländern;

24. stellt fest, dass die Weltraumwissenschaft und
-technik und ihre Anwendungen wichtige Beiträge zur Ent-
wicklung und zum Wohlergehen auf wirtschaftlichem, sozia-
lem und kulturellem Gebiet leisten, wie aus der Resolution
„Das Jahrtausend des Weltraums: Wiener Erklärung über den
Weltraum und die menschliche Entwicklung“21, ihrer Resolu-
tion 59/2 und dem Aktionsplan des Ausschusses für die fried-

19 Siehe A/AC.105/937.
20 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 20 (A/65/20), Ziff. 113.

21 Siehe Report of the Third United Nations Conference on the Explora-
tion and Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 19–30 July 1999 (United
Nations publication, Sales No. E.00.I.3), Kap. I, Resolution 1.
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liche Nutzung des Weltraums zur Umsetzung der Empfehlun-
gen der Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die
Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums
(UNISPACE III)22 hervorgeht;

25. stellt mit Befriedigung fest, dass einige der in dem
Aktionsplan abgegebenen Empfehlungen bereits umgesetzt
wurden, dass die Umsetzung der noch ausstehenden Emp-
fehlungen zufriedenstellend voranschreitet und dass die
Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Empfehlungen der
UNISPACE III weiter beitragen, indem sie nationale und re-
gionale Aktivitäten durchführen und die als Reaktion auf die-
se Empfehlungen geschaffenen Programme unterstützen und
sich an ihnen beteiligen;

26. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
auch künftig zu dem Treuhandfonds für das Programm der
Vereinten Nationen für Raumfahrtanwendungen beizutragen,
um das Büro für Weltraumfragen verstärkt in die Lage zu ver-
setzen, im Einklang mit dem Aktionsplan technische und ju-
ristische Beratungsdienste zu erbringen und dabei die von
dem Weltraumausschuss vereinbarten vorrangigen Themen-
bereiche weiter zu verfolgen;

27. erklärt erneut, dass die Aufmerksamkeit insbeson-
dere der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten
Nationen für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick-
lung und damit zusammenhängende Gebiete weiter auf die
Vorteile der Raumfahrttechnik und ihrer Anwendungen ge-
richtet werden soll und dass der Einsatz der Raumfahrttechnik
gefördert werden soll, um die Ziele dieser Konferenzen und
Gipfeltreffen zu erreichen und die Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen umzusetzen;

28. stellt mit Befriedigung fest, dass das Arbeitspapier
des Vorsitzenden des Ausschusses für die friedliche Nutzung
des Weltraums für den Zeitraum 2008-2009 „Towards a
United Nations space policy“ (Auf dem Weg zu einer Welt-
raumpolitik der Vereinten Nationen) von dem Ausschuss auf
seiner vierundfünfzigsten Tagung behandelt werden wird23;

29. begrüßt die vermehrten Anstrengungen zur weite-
ren Stärkung der Interinstitutionellen Tagung über Weltraum-
tätigkeiten, stellt mit Befriedigung fest, dass die offenen in-
formellen Sitzungen, die in Verbindung mit den Jahrestagun-
gen der Interinstitutionellen Tagung über Weltraumtätigkei-
ten abgehalten werden, einen konstruktiven Mechanismus für
einen aktiven Dialog zwischen den Institutionen des Systems
der Vereinten Nationen und den Mitgliedstaaten darstellen,
und legt den Institutionen des Systems der Vereinten Natio-
nen nahe, sich voll an der Arbeit der Interinstitutionellen Ta-
gung zu beteiligen;

30. fordert die Institutionen des Systems der Vereinten
Nationen, insbesondere diejenigen, die an der Interinstitutio-
nellen Tagung über Weltraumtätigkeiten beteiligt sind, nach-

drücklich auf, in Zusammenarbeit mit dem Weltraumaus-
schuss weiter zu prüfen, wie die Weltraumwissenschaft und
-technik und ihre Anwendungen zur Umsetzung der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Entwicklung beitragen könnten, insbesondere in Bereichen,
die unter anderem mit der Ernährungssicherheit und mit ver-
stärkten Bildungsmöglichkeiten zusammenhängen;

31. kommt dahingehend überein, dass der jeweilige
Direktor des Büros für Weltraumfragen weiterhin an den Ta-
gungen der Kommission für Nachhaltige Entwicklung teil-
nehmen soll, um den Nutzen der Weltraumwissenschaft und
-technik im Dienste einer nachhaltigen Entwicklung stärker
ins Bewusstsein zu rücken und zu fördern;

32. fordert die Universität der Vereinten Nationen und
andere, ähnlich geartete Institutionen auf, im Rahmen ihres
jeweiligen Mandats auf dem Gebiet des internationalen Welt-
raumrechts und insbesondere der Katastrophen und Notfälle
betreffenden Angelegenheiten Ausbildung zu erteilen und
Forschung zu betreiben; 

33. ersucht die Wirtschaftskommission für Lateiname-
rika und die Karibik und die anderen zuständigen Regional-
organisationen, den Ländern die erforderliche Hilfe zur Um-
setzung der Empfehlungen der Regionalkonferenzen anzubie-
ten; 

34. ersucht den Weltraumausschuss, auch weiterhin
mit Vorrang zu prüfen, wie der Weltraum friedlichen Zwe-
cken vorbehalten werden kann, und der Generalversammlung
auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu er-
statten, und ist sich darüber einig, dass der Ausschuss bei sei-
ner Behandlung dieser Angelegenheit weiter prüfen könnte,
wie sich die regionale und interregionale Zusammenarbeit auf
der Grundlage der aus den Panamerikanischen Weltraumkon-
ferenzen und den Konferenzen afrikanischer Führer über
Weltraumwissenschaft und -technik im Dienste einer nach-
haltigen Entwicklung gewonnenen Erfahrungen fördern ließe
und welche Rolle die Raumfahrttechnik bei der Umsetzung
der aus dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung hervor-
gegangenen Empfehlungen übernehmen könnte;

35. bittet den Weltraumausschuss, zu prüfen, wie er zu
den Zielen der im Jahr 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien) ab-
zuhaltenden Konferenz der Vereinten Nationen über nachhal-
tige Entwicklung beitragen kann;

36. nimmt davon Kenntnis, dass die Gruppe der asia-
tischen Staaten, die Gruppe der lateinamerikanischen und ka-
ribischen Staaten und die Gruppe der westeuropäischen und
anderen Staaten im Einklang mit der von dem Weltraumaus-
schuss auf seiner sechsundvierzigsten Tagung erzielten Ver-
einbarung über die Maßnahmen betreffend die künftige Zu-
sammensetzung der Präsidien des Ausschusses und seiner
Nebenorgane24 und auf der Grundlage der Maßnahmen be-
treffend die Arbeitsmethoden des Ausschusses und seiner Ne-

22 Siehe A/59/174, Abschn. VI.B.
23 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 20 (A/65/20), Ziff. 337, und A/AC.105/L.278.

24 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Supplement No. 20 (A/58/20), Anhang II, Ziff. 4-9.
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benorgane25 ihre jeweiligen Kandidaten für die Ämter des
Vorsitzenden des Ausschusses, des Vorsitzenden des Unter-
ausschusses Wissenschaft und Technik und des Ersten Stell-
vertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für den Zeitraum
2012-2013 benannt haben26;

37. fordert mit Nachdruck, dass die Gruppe der afrika-
nischen Staaten ihren Kandidaten für das Amt des Vorsitzen-
den des Unterausschusses Recht und die Gruppe der osteuro-
päischen Staaten ihren Kandidaten für das Amt des Zweiten
Stellvertretenden Vorsitzenden/Berichterstatters des Welt-
raumausschusses für den Zeitraum 2012-2013 benennt, bevor
diese Organe ihre nächste Tagung abhalten;

38. kommt dahingehend überein, dass der Weltraum-
ausschuss und seine Nebenorgane ihre Amtsträger wählen
sollen, sobald die Gruppe der afrikanischen Staaten und die
Gruppe der osteuropäischen Staaten ihren jeweiligen Kandi-
daten benannt haben;

39. beschließt, dass Tunesien Mitglied des Welt-
raumausschusses wird27;

40. billigt den Beschluss des Weltraumausschusses,
der Internationalen Vereinigung für die Förderung der Welt-
raumsicherheit ständigen Beobachterstatus zu gewähren28;

41. stellt fest, dass es jeder Regionalgruppe obliegt,
die Beteiligung der Mitgliedstaaten des Weltraumausschus-
ses, die auch Mitglieder der jeweiligen Regionalgruppe sind,
an der Arbeit des Ausschusses und seiner Nebenorgane aktiv
zu fördern, und kommt dahingehend überein, dass die Regio-
nalgruppen diese den Ausschuss betreffende Angelegenheit
im Kreise ihrer Mitglieder prüfen sollen;

42. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass am
12. Oktober 2010 am Amtssitz der Vereinten Nationen eine
Podiumsdiskussion über den Weltraum und Notfälle abgehal-
ten wurde, und kommt dahingehend überein, dass auf der
sechsundsechzigsten Tagung der Generalversammlung eine
Podiumsdiskussion über ein Thema abgehalten werden soll,
das vom Weltraumausschuss unter Berücksichtigung der zu
den Fragen Klimawandel, Ernährungssicherheit, globale Ge-
sundheit und Notfälle abgehaltenen Podiumsdiskussionen zu
wählen ist;

43. ersucht die Institutionen des Systems der Verein-
ten Nationen, die anderen internationalen Organisationen und
den Generalsekretär, ihre Zusammenarbeit mit dem Welt-
raumausschuss fortzusetzen und gegebenenfalls zu vertiefen,
ihm Berichte über die Fragen zu übermitteln, mit denen sich
der Ausschuss und seine Nebenorgane im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit befassen, und die Fragen anzugehen, die bei den in

Verbindung mit den Tagungen der Generalversammlung ab-
gehaltenen Podiumsdiskussionen behandelt werden;

44. begrüßt, dass der Weltraumausschuss auf seiner
vierundfünfzigsten Tagung den fünfzigsten Jahrestag des
Ausschusses und den fünfzigsten Jahrestag der bemannten
Raumfahrt begehen wird.

RESOLUTION 65/98

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/422, Ziff. 17)29:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana,
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische
Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumäni-
en, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Ma-
rino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel.

25 Ebd., Fifty-second Session, Supplement No. 20 (A/52/20), Anhang I,
und ebd., Fifty-eighth Session, Supplement No. 20 (A/58/20), Anhang II,
Anlage III.
26 Ebd., Sixty-fifth Session, Supplement No. 20 (A/65/20), Ziff. 301-303.
27 Ebd., Ziff. 305 und 306.
28 Ebd., Ziff. 308.

29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bel-
gien, Belize, Bulgarien, Dänemark, Demokratische Volksrepublik
Korea, Deutschland, Dschibuti, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Guinea, Indonesien, Irak, Irland, Italien, Jemen, Jordanien, Katar, Ko-
moren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lettland, Libanon, Litauen, Luxem-
burg, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Montenegro, Nica-
ragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Palästina,
Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Südafrika, Sudan,
Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine, Ungarn, Venezuela (Boliva-
rische Republik), Vereinigte Arabische Emirate und Zypern.




